
Vereinbarung  

Zwischen

_____________________________________________________________________________________

- im Weiteren Arbeitnehmer genannt -

und 
_____________________________________________________________________________________

- im Weiteren Arbeitgeber genannt -

über die widerrufliche Umwandlung auf geldliche Ansprüche aus dem Tarifvertrag.

Beitragszahlung zur PENSIONSKASSE Deutscher Genossenschaften VVaG (im Weiteren 
PENSIONSKASSE genannt) anstelle von vermögenswirksamen Leistungen

Ab dem _______________________ werden widerruflich die dem Arbeitnehmer zustehenden Leistungen 
aus dem derzeit für die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie für die genossenschaftlichen 
Zentralbanken gültigen Tarifvertrag über Leistungen nach dem Vermögensbildungsgesetz (im Weiteren 
Tarifvertrag über VL-Leistungen genannt) zugunsten einer Entgeltumwandlung im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3
des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) umgewandelt. Ein etwaiger Widerruf gilt nur für die Zukunft.

Solange obige Erklärung nicht widerrufen wird, verpflichtet sich der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer 
monatliche Beiträge, in der in § 2 des Tarifvertrages über VL-Leistungen geregelten Höhe bei der 
PENSIONSKASSE einzuzahlen. Diese Verpflichtung endet ebenfalls, sobald der Arbeitnehmer keinen 
Anspruch mehr auf Leistungen aus dem Tarifvertrag über VL-Leistungen hat. Dem Arbeitnehmer ist bekannt,
dass er durch die Umwandlung neben seinem tarifvertraglichen Anspruch auf VL-Leistungen u. U. auch die 
Möglichkeit der staatlichen Förderung nach dem 5. VermBG verliert.

*) Darüber hinaus wird der Anspruch des Arbeitnehmers auf monatliche Bruttobezüge in Höhe eines 
Betrages von _________ € in einen gleich hohen Anspruch auf Zahlung eines Beitrages in die 
PENSIONSKASSE umgewandelt. Beitragsverpflichteter gegenüber der PENSIONSKASSE ist ebenfalls der 
Arbeitgeber.

Für die sich aus der Beitragszahlung gemäß dieser Vereinbarung gebildete Anwartschaft auf betriebliche 
Altersversorgung besteht eine sofortige Unverfallbarkeit im Sinne des § 1 b BetrAVG.

Im Übrigen gelten die Regelungen der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen der 
PENSIONSKASSE.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitgebers Unterschrift des Arbeitnehmers

*) Falls gewünscht: bitte ankreuzen und Betrag angeben.

Stand: 29.03.2018
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